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Diese Studie wurde vor dem Hintergrund der jüngsten Zunahme des Rückgriffs auf Artikel 122 AEUV als 
Rechtsgrundlage in Auftrag gegeben. Dieser jüngste Anstieg muss differenziert betrachtet werden, da sich der 
Rat der Europäischen Union (im Folgenden „der Rat“) in der Vergangenheit in unterschiedlichen Zeiträumen 
wesentlich intensiver auf Artikel 122 AEUV (bzw. dessen Vorläufer) gestützt hat. Dennoch scheinen sich die 
kürzlich verabschiedeten Maßnahmen angesichts ihrer wirtschaftlichen Bedeutung von früheren Maßnahmen 
zu unterscheiden. Um die Verfassungsmäßigkeit des Rückgriffs des Rates auf Artikel 122 AEUV zu beurteilen, ist 
der besondere, nichtlegislative Charakter von Artikel 122 AEUV hervorzuheben. Dies führt zwar zu 
Beschlussfassungsverfahren mit geringerer Transparenz und geringerer parlamentarischer Beteiligung, jedoch 
sind eine geringere Transparenz und eine geringere parlamentarische Beteiligung für sich genommen für die 
Bewertung des Rückgriffs des Rates auf die Rechtsgrundlagen in Artikel 122 AEUV unerheblich. Denn es sind 
nicht die Verfahren, die die Rechtsgrundlage einer Maßnahme bestimmen, sondern es ist die Rechtsgrundlage 
einer Maßnahme, die das anzuwendende Verfahren bestimmt. Die Rechtsgrundlage sollte wiederum nur 
anhand der vom Gerichtshof festgelegten Standardkriterien für die Wahl der Rechtsgrundlage ermittelt 
werden. 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/753307/IPOL_STU(2023)753307_EN.pdf 

ABRISS 

In dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
auf Ersuchen des AFCO-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, wird der besondere Charakter 
von Artikel 122 AEUV als nichtlegislative Rechtsgrundlage untersucht, bei der das Europäische 
Parlament nicht an der Beschlussfassung beteiligt ist. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der 
unlängst erfolgte Rückgriff auf Artikel 122 AEUV rechtlich vertretbar war, der Rat jedoch den in 
Artikel 122 Absatz 1 AEUV verwendeten Wortlaut „unbeschadet“ nicht hinreichend 
berücksichtigt. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Standpunkt des 
Parlaments im Rahmen des derzeitigen Artikels 122 AEUV stärker berücksichtigt werden kann, und 
es werden Vorschläge für eine Vertragsänderung unterbreitet. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/753307/IPOL_STU(2023)753307_EN.pdf
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Für die Anwendung dieser Kriterien ist der genaue Anwendungsbereich der beiden in Artikel 122 AEUV 
enthaltenen Rechtsgrundlagen wie folgt zu verstehen: Lediglich Artikel 122 Absatz 2 AEUV bildet eine echte 
Rechtsgrundlage für Sofortmaßnahmen. Artikel 122 Absatz 1 AEUV bildet keine Rechtsgrundlage in 
Krisensituationen und hat daher einen breiteren Anwendungsbereich. Die außerordentlich weit gefasste 
Befugnis, die dem Rat in Artikel 122 Absatz 1 AEUV eingeräumt wird, unterliegt zwei wesentlichen 
Beschränkungen: Erstens darf ein Rückgriff auf Artikel 122 Absatz 1 AEUV zur Förderung der Wirtschaftspolitik 
nicht dazu führen, dass der aus Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 1 AEUV abgeleitete Grundsatz, wonach 
die Mitgliedstaaten in erster Linie für die Wirtschaftspolitik zuständig bleiben, untergraben oder in sein 
Gegenteil verkehrt wird. Zweitens sieht Artikel 122 Absatz 1 AEUV vor, dass der Rückgriff auf diese Bestimmung 
unbeschadet sonstiger in den Verträgen vorgesehener Rechtsgrundlagen erfolgt. Dies führt jedoch nicht dazu, 
dass diese sonstigen Rechtgrundlagen absoluten Vorrang vor Artikel 122 Absatz 1 AEUV haben. Vielmehr 
können Maßnahmen, für deren Ziel und Inhalt sich eine andere Rechtsgrundlage in den Verträgen infrage 
anbietet, dennoch auf der Grundlage von Artikel 122 Absatz 1 AEUV erlassen werden, wenn die Umstände dies 
erfordern. 

Unter Zugrundelegung dieses Verständnisses der beiden Rechtsgrundlagen in Artikel 122 AEUV scheinen die 
kürzlich im Zuge der Pandemie und der Energiekrise erlassenen Maßnahmen zurecht auf Artikel 122 AEUV 
gestützt worden zu sein. Der Rat lieferte jedoch keine hinreichende Begründung für seine Maßnahmen, was 
die in Artikel 122 Absatz 1 AEUV verwendete Formulierung „unbeschadet der sonstigen (...) Verfahren“ betrifft. 
Die Vorrechte des Europäischen Parlaments (im Folgenden „das Parlament“) würden folglich besser gewahrt, 
wenn für den Rat – und die Europäische Kommission (im Folgenden „die Kommission“) – eine Verpflichtung 
bestünde, die Maßnahmen (bzw. Vorschläge) im Hinblick auf die Formulierung „unbeschadet der sonstigen (...) 
Verfahren“ ausdrücklich zu begründen. Darüber hinaus könnten die Organe eine ausdrückliche Vereinbarung 
treffen, dass immer dann, wenn eine Verabschiedung von Maßnahmen auf der Grundlage von Artikel 122 AEUV 
in Betracht gezogen wird, standardmäßig eine „fakultative“ Konsultation des Parlaments durchgeführt wird. 
Ein solcher Ansatz erscheint sinnvoller als der Einsatz der Haushaltsbefugnisse des Parlaments als Druckmittel. 
Die mit den interinstitutionellen Vereinbarungen vom 16. Dezember 2020 geschaffenen Mechanismen sollten 
Haushaltsmechanismen bleiben und nicht zur Verfolgung (politischer) Ziele, die nichts mit Haushaltsfragen zu 
tun haben, zweckentfremdet werden.  

Auch wenn die Möglichkeiten zur Verbesserung der Position des Parlaments in der Beschlussfassung nahezu 
unbegrenzt sind, falls es zu einer Änderung der Verträge kommt, erscheint es ratsam, davon abzusehen, in 
einem solchen Falle das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorzuschreiben. Stattdessen erscheint es 
sinnvoller, ein besonderes Gesetzgebungsverfahren vorzusehen, das die Zustimmung des Parlaments 
vorschreibt, damit sowohl mehr Transparenz als auch eine stärkere Einbeziehung des Parlaments sichergestellt 
werden kann, ohne dass dies in Fällen, in denen dringendes Handeln erforderlich ist, auf ein zügiges Verfahren 
verzichtet werden müsste. 
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WICHTIGSTE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 
• Der jüngste Rückgriff auf Artikel 122 AEUV als Rechtsgrundlage für Sofortmaßnahmen 

ist aus historischer Sicht keine Ausnahme, da die Vorläufer von Artikel 122 AEUV 
zeitweise noch häufiger als Rechtsgrundlage herangezogen wurden.  

• Obwohl beide Rechtsgrundlagen in Artikel 122 AEUV in der Regel als 
Rechtsgrundlagen für Sofortmaßnahmen betrachtet werden, trifft dies nur auf 
Artikel 122 Absatz 2 AEUV zu. Somit kann auf Artikel 122 Absatz 1 AEUV auch ohne 
Vorliegen einer Notsituation zurückgegriffen werden, allerdings wird mit dem Wort 
„unbeschadet“ sichergestellt, dass der Rückgriff auf diese außergewöhnlich breit 
gefasste Rechtsgrundlage nicht zulasten der Vorrechte des Parlaments geht.  

• In seinen jüngsten Beschlüssen hat der Rat seinen Rückgriff auf Artikel 122 AEUV im 
Hinblick auf dieses „unbeschadet“ nicht hinreichend begründet. Ein Vorschlag 
besteht daher darin, eine ausdrücklichere und detailliertere Begründung 
sicherzustellen, wenn sich der Rat auf Artikel 122 AEUV stützt.  

• In der Studie wird bezweifelt, ob die interinstitutionellen Haushaltsvereinbarungen 
vom Dezember 2020 geeignet sind, für eine stärkere Beteiligung des Parlaments im 
Rahmen der Beschlussfassung nach Artikel 122 AEUV zu sorgen. Stattdessen wird unter 
Wahrung der geltenden Verträge vorgeschlagen, dass sich Parlament und Rat auf 
eine fakultative Anhörung des Parlaments bei Beschlussfassungen nach 
Artikel 122 AEUV einigen.  

• Im Hinblick auf eine mögliche Änderung von Artikel 122 AEUV spricht sich die Studie 
dagegen aus, in Artikel 122 AEUV einen Verweis auf das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen, und plädiert stattdessen für ein 
besonderes Gesetzgebungsverfahren, das eine Zustimmungsbefugnis des 
Parlaments vorsieht. 
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